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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	APname: Destilliergerät für Lösemittel
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Verschmutzte Lösemittel mit Siedetemperaturen zwischen 50°C - 180°C aufbereiten. Lösemittel in Behälter einfüllen. Verdampfen bei atmosphärischem Druck, Kondensierung - Lösemittel von Verunreinigungen (Fette, Lacke, Pigmente, Öle usw.) getrennt. Abfüllen des gereinigten Lösemittels in Behälter.
	Ermittlung: 
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	OENormen: ASchG, 4. Abschnitt* Grenzwerteverordnung (GKV)* Verordnung exposionsfähige Atmosphären (VEXAT)
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	Hinweis: Mutterschutzgesetz (MSchG): Lösemitteldämpfe, tragen von mehr als 5 kg
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	Hinweis: Besondere Unterweisung am Gerät laut Betriebsanleitung sowie nach VEXAT
	Hinweis: Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe nach EN 374, Schutzbrille (Korbbrille),
(siehe auch Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Chemikalie)
Ev. Atemschutz bei der Beseitigung abgeschiedener Materialien
	Hinweis: Ex-Zonen, EX, Zutritt für unbefugte, Vermeidung von Zündquellen (Streichholz) gem. Ex-Dokument
	Hinweis: Verboten: für Unbefugte
	Hinweis: Evaluierung nach VEXAT
	Hinweis: Lösemittel, diverse Rückstände z. B.: Fett, Lacke usw.
(Arbeitsstoffliste)
	Hinweis: 1x jährlich Prüfung:
     - der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
     - inkl. Bodenwiderstand, Regal- und Wannen Potenzialausgleich (Elektrische Überprüfung)
     - Absauganlage ex-geschützt
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	Hinweis: Aufbewahrungsort der  VEXAT- Dokumente angeben
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	Gefährdung: Falsche Handhabung/Verwendung
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	Gefährdung: Fehlende Kennzeichnung 
	Gefährdung: Verbrennungen
	Gefährdung: Durch Hautkontakt, Spritzer von Lösemittel, abgeschiedene Materialien
	Massnahmen: * Betriebsanleitung lesen und befolgen.
* Personal im Umgang mit dem Gerät schulen.
* Wartung lt. Herstellerangaben
* Es dürfen nur vom Hersteller zulässige Lösemittel verwendet werden (Zündtemperatur-Temperaturklasse bachten).
* Es dürfen keine chlorierten oder carbofluorierte Lösemittel (z. B.: Trichlorethan, Methylenchlorid, andere kohlenwasserstoffhaltige oder halognierte Substanzen) verwendet werden.
* Die Lösemittel dürfen keine korrosiven Eigenschaften besitzen.
	Massnahmen: * Gerät nur im dafür festgelegten, gekennzeichneten Aufstellungsort verwenden
* Gerät über einer Auffangwanne verwenden
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* Keine Zündquellen im Bereich des Gerätes (siehe EX Zoneneinteilung lt. VEXAT Dokument - Zone 1=2,5m, Zone 2= weitere 2,5m um das Gerät, Höhe =1m über dem Gerät)
* Keine Verwendung von funkenziehenden Handwerkzeugen im Zonenbereich
* Kein Einbringen von Funken (z.B. durch Trenn-, Schleifarbeiten) in den Zonenbereich- für solche Tätigkeiten Mindestentfernung  festlegen
* Gerät nie ohne angeschlossenen Potenzialausgleich betreiben.
* Antistatische Arbeits-, und Schutzkleidung
* Ein eventueller Brand darf nicht mit Wasser gelöscht werden (Wasser und Lösemittel können miteinander reagieren)
* Geeigneten Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe montieren
* Jährliche Unterweisungspflicht lt. VEXAT

	Massnahmen: * Kennzeichung lt. Explosionsschutzdokument durchführen 
	Massnahmen: * Das Gerät darf erst geöffnet werden, wenn die Temperatur unter 50°C abgesunken ist.
	Massnahmen: * Lösemittelbeständige Handschuhe nach EN 374 tragen - Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten
* Schutzbrille tragen
* Lösemittelgetränkte Arbeitskleidung umgehend wechseln
* Bei Bedarf Atemschutz verwenden
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